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Sehr geehrte Mandanten,

zuverlässige Fachinformationen sind in der heutigen schnelllebigen

Arbeitswelt immer wichtiger. Dies muss man Ihnen als Leser dieser

Steuerinformation nicht extra erklären.

Dennoch müssen die Kosten der Informationsbeschaffung oder Infor-

mationsweitergabe auch im Auge behalten werden. Die öffentliche

Hand scheint dies jedoch nicht immer zu schaffen, wie ein Fall im Ber-

liner Abgeordnetenhaus zeigt.

Zur Informations- und Kommunikationsverbesserung plant der Justiz-

senator einen hausinternen E-Mail-Newsletter, um die mehr als 3.000

Mitarbeiter drei Mal im Jahr auf dem Laufenden zu halten. Eine gute

Sache, sollte man meinen. Das dicke Ende kommt jedoch noch.

Die Produktion eines dieser hausinternen Schreiben soll stolze 3.830

Euro kosten! Wohl gemerkt: 3.830 Euro pro Newsletter! Bei den drei

geplanten Ausgaben im Jahr werden daher nahezu 11.500 Euro im

Haushalt eingeplant!

Warum das so teuer ist? Naja, die von den Verwaltungsmitarbeitern

verfassten Texte werden vor dem Versand an ihre Kollegen noch von

einer externen Agentur sprachlich und redaktionell überarbeitet und

aufbereitet. Pro Newsletter wird dabei von einem Arbeitsaufwand der

damit beauftragten Agentur von etwa 46 Stunden ausgegangen.

Warum das nötig ist? Tja, vielleicht weil die Verwaltung ihr eigenes

Amtsdeutsch nicht mehr versteht.

Da haben Sie es besser. Um die häufig in schwierigem und unverständ-

lichem Amtsdeutsch verfassten Steuerregeln zu verstehen, können Sie

auf Ihren folgenden Newsletter zurückgreifen. Und das auch noch als

Serviceleistung Ihrer Steuerkanzlei. In diesem Sinne:

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Ihre Kanzlei H&H - HAAS & HIERET

Steuerberater und Rechtsanwalt Partnerschaftsgesellschaft
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle  
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.12.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

 � Einkommensteuer

 � Kirchensteuer

 � Körperschaftsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.12. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Dezember 2014

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Dezem-

ber ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 23.12.2014.

Darlehensbearbeitungsentgelte: Verjährungsbeginn 
für Rückforderungen geklärt

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in zwei Entscheidungen erstmals 

über die Frage des Verjährungsbeginns für Rückforderungsansprüche 

von Kreditnehmern bei unwirksam formularmäßig vereinbarten Darle-

hensbearbeitungsentgelten befunden. Danach begann die kenntnisab-

hängige dreijährige Verjährungsfrist nach §§ 195, 199 Abs. 1 BGB für 

früher entstandene Rückforderungsansprüche erst mit dem Ende des 

Jahres 2011 zu laufen, weil Darlehensnehmern die Erhebung einer ent-

sprechenden Rückforderungsklage nicht vor 2011 zumutbar war.

Die Kläger begehren von den Banken die Rückzahlung von Bearbeitungs-

entgelten, die die Beklagten im Rahmen von Verbraucherdarlehensver-

trägen formularmäßig berechnet haben. Beide Klagen waren erfolgreich.

In beiden Verfahren habe die jeweilige Beklagte die streitigen Bearbei-

tungsentgelte durch Leistung der Klagepartei ohne rechtlichen Grund 

erlangt, so der BGH. Die Vereinbarung von Bearbeitungsentgelten in 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) für Verbraucherkreditver-

träge sei unwirksam, wie der BGH bereits früher entschieden habe. 

Die Rückzahlungsansprüche beider Kläger seien zudem nicht verjährt. 

Bereicherungsansprüche verjährten nach § 195 BGB grundsätzlich in 

drei Jahren. Die regelmäßige Verjährungsfrist beginne mit dem Schluss 

des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von 

den den Anspruch begründenden Umständen Kenntnis erlangt hat 

oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen musste (§ 199 Absatz 1 BGB). 

Der Gläubiger eines Bereicherungsanspruchs habe Kenntnis von den 

anspruchsbegründenden Umständen, wenn er von der Leistung und 

den Tatsachen weiß, aus denen sich das Fehlen des Rechtsgrundes 

ergibt. Nicht erforderlich sei hingegen in der Regel, dass er aus den 

ihm bekannten Tatsachen die zutreffenden rechtlichen Schlüsse zieht. 

Ausnahmsweise könne aber die Rechtsunkenntnis des Gläubigers den 

Verjährungsbeginn hinausschieben, wenn eine unsichere und zweifel-

hafte Rechtslage vorliegt, die selbst ein rechtskundiger Dritter nicht 

in einem für die Klageerhebung ausreichenden Maße einzuschätzen 

vermag. Das gelte erst recht, wenn der Durchsetzung des Anspruchs 

eine gegenteilige höchstrichterliche Rechtsprechung entgegensteht. 

In einem solchen Fall fehle es an der Zumutbarkeit der Klageerhebung 

als übergreifender Voraussetzung für den Verjährungsbeginn.

Angesichts des Umstands, dass Bearbeitungsentgelte in „banküblicher 

Höhe“ von zuletzt bis zu zwei Prozent von der älteren Rechtsprechung 

des BGH gebilligt worden seien, sei den Darlehensnehmern vorliegend 

die Erhebung einer Rückforderungsklage erst zumutbar, nachdem 

sich im Laufe des Jahres 2011 eine gefestigte oberlandesgerichtliche 

Rechtsprechung herausgebildet hatte, die Bearbeitungsentgelte in 

AGB beim Abschluss von Verbraucherdarlehensverträgen missbilligte. 

Seither habe ein rechtskundiger Dritter billigerweise damit rechnen 

müssen, dass Banken die erfolgreiche Berufung auf die ältere Recht-

sprechung des BGH künftig versagt werden würde. Ausgehend hiervon 

seien derzeit nur solche Rückforderungsansprüche verjährt, die vor 

2004 entstanden sind, sofern innerhalb der absoluten – kenntnisunab-

hängigen – zehnjährigen Verjährungsfrist des § 199 Absatz 4 BGB vom 

Kreditnehmer keine verjährungshemmenden Maßnahmen ergriffen 

worden sind.

Bundesgerichtshof, Urteile vom 28.10.2014, XI ZR 348/13 und XI ZR 

17/14
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Mehrwertsteuersystem: EU-Kommission stellt  
Optionen vor

In einem aktuell veröffentlichten Papier erläutert die Europäische Kom-

mission Überlegungen zur Gestaltung eines einfacheren, wirksameren 

und betrugssichereren Mehrwertsteuersystems für den Binnenmarkt 

in der Europäischen Union (EU). Ziel ist nach Angaben der Kommissi-

on die Schaffung eines „endgültigen Mehrwertsteuersystems“, das das 

seit mehr als 20 Jahren in der EU geltende vorläufige und überholte 

System ersetzen soll.

Bisher seien grenzüberschreitende Lieferungen von Gegenständen in 

der EU von der Mehrwertsteuer befreit, während der EU-interne Er-

werb im Mitgliedstaat des Erwerbs besteuert werde, erläutert die 

Kommission. Dieses System habe sich jedoch als betrugsanfällig und 

als hochkompliziert für grenzübergreifende Geschäfte erwiesen.

Umfangreiche politische und fachliche Konsultationen hätten erge-

ben, dass ein auf dem Ursprungsort basierendes System nicht realisier-

bar sei. Vielmehr bestehe Einigkeit darin, dass ein endgültiges System 

auf dem Grundsatz des Bestimmungsorts basieren müsse, das heißt 

die Mehrwertsteuer sei am Bestimmungsort der Gegenstände zu ent-

richten. Dieses System könne jedoch für Lieferungen von Gegenstän-

den zwischen Unternehmen auf unterschiedliche Weise gestaltet und 

umgesetzt werden. In dem jetzt veröffentlichten Papier stellt die Kom-

mission fünf Optionen vor, die sie für durchführbar hält:

 � Der Lieferer ist für die Erhebung und Entrichtung der Mehrwert-

steuer verantwortlich, und die Besteuerung von Lieferungen hängt 

davon ab, wohin die Gegenstände geliefert werden.

 � Der Lieferer ist für die Erhebung und Entrichtung der Mehrwert-

steuer verantwortlich, und die Besteuerung von Lieferungen hängt 

davon ab, wo der Kunde niedergelassen ist.

 � Der Kunde – nicht der Lieferer – schuldet die Mehrwertsteuer, und 

besteuert wird dort, wo der Kunde niedergelassen ist (Umkehrung 

der Steuerschuldnerschaft).

 � Der Kunde – nicht der Lieferer – schuldet die Mehrwertsteuer, und 

besteuert wird dort, wohin die Gegenstände geliefert werden.

 � Der Status quo wird beibehalten, allerdings mit einigen Änderungen.

Die Kommission werde nun eine eingehende Bewertung vornehmen, 

um festzustellen, welche Auswirkungen die einzelnen Optionen für die 

Unternehmen und die Mitgliedstaaten hätten. Für das Frühjahr 2015 

hat sie angekündigt, auf der Grundlage ihrer Erkenntnisse das mögli-

che weitere Vorgehen zu erläutern.

Europäische Kommission, PM vom 30.10.2014

Vollmachtsdaten: Neues Muster

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat das Muster für die Bevoll-

mächtigung von Steuerberatern und Steuerberatungsgesellschaften 

neu gefasst.

Hintergrund: Mit Schreiben vom 10.10.2013 (IV A 3 – S 0202/11/10001) 

hatte das BMF Muster für eine Bevollmächtigung von Steuerberatern, 

Steuerberatungsgesellschaften und Lohnsteuerhilfevereinen im Be-

steuerungsverfahren veröffentlicht, deren Nutzung unabdingbare Vo-

raussetzung für die elektronische Übermittlung von Vollmachtsdaten 

nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz ist.

Das als Anlage 1 des BMF-Schreibens vom 10.10.2013 bekannt gege-

bene Muster für die Bevollmächtigung von Steuerberatern und Steuer-

beratungsgesellschaften ist nun laut Ministerium neu gefasst worden, 

damit es künftig von allen nach § 3 Steuerberatungsgesetz (StBerG) 

zur unbeschränkten Hilfeleistung in Steuersachen befugten Personen 

und Gesellschaften verwendet werden kann.

Vollmachten, die Steuerberatern und Steuerberatungsgesellschaften 

nach dem mit BMF-Schreiben vom 10.10.2013 veröffentlichten Mus-

ter erteilt wurden, gelten nach Angaben des BMF unabhängig hiervon 

unverändert weiter und können der elektronischen Übermittlung von 

Vollmachtsdaten an die Finanzverwaltung nach amtlich vorgeschrie-

benem Datensatz weiterhin zugrunde gelegt werden. Vorbehaltlich 

abweichender landesspezifischer Bestimmungen gelte Entsprechen-

des für die mit BMF-Schreiben vom 07.05.2014 geregelte Nutzung 

von Vollmachten für die Freischaltung zur ElsterKontoabfrage, wenn 

die Vollmacht uneingeschränkt erteilt worden sei. Würden die Voll-

machtsdaten nicht elektronisch an die Finanzverwaltung übermittelt, 

sei die Verwendung des amtlichen Musters freigestellt.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 03.11.2014, IV A 3 – S 

0202/11/10001
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Außenprüfung: Pflicht zu Vorlage eines  
Due-Diligence-Berichts zweifelhaft

Das Finanzgericht (FG) Münster bezweifelt, dass ein Due-Diligence-

Bericht zu den im Rahmen einer Außenprüfung vorlagepflichtigen 

Unterlagen gehört. Zumindest aber erfordere ein entsprechendes 

Vorlageersuchen des Finanzamts eine differenzierte Einzelfallabwä-

gung im Rahmen der Ermessensausübung. Dabei müsse das Amt die 

berechtigten Informationsinteressen der Finanzverwaltung gegen die 

schutzwürdigen Belange des Unternehmens abwägen.

Die Antragstellerin, eine Holding-GmbH, ließ zum Zweck der ge-

meinsam mit einer Geschäftspartnerin geplanten Erschließung neuer 

Geschäftsfelder eine Due-Diligence-Prüfung bei sich durchführen. Im 

Folgejahr veräußerte sie einen Anteil an einer Beteiligungsgesellschaft 

an ihren Alleingesellschafter. Im Rahmen einer Außenprüfung bei der 

Unternehmensgruppe der Antragstellerin beabsichtigte das Finanz-

amt, die Angemessenheit des Kaufpreises für die Anteilsübertragung 

zu überprüfen und verlangte hierfür die Vorlage des Due-Diligence-

Berichts. Nachdem die Antragstellerin lediglich einen „geweißten“ 

Bericht vorgelegt hatte, erließ das Finanzamt ein Vorlageersuchen hin-

sichtlich des vollständigen Berichts.

Dies begründete es damit, dass sich hieraus Anhaltspunkte für den 

Wert der veräußerten Beteiligung entnehmen ließen und diese von 

einem ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiter bei der Kauf-

preisfindung auch herangezogen worden wären. Die Antragstellerin 

führte dagegen an, dass keine Vorlagepflicht bestehe, weil der Due-

Diligence-Bericht keine Tatsachen, sondern ausschließlich Ergebnisse 

eines wertenden Vorgangs enthalte. Für Zwecke des Anteilsverkaufs 

sei eine gesonderte Unternehmensbewertung vorgenommen worden.

Das FG gab dem gerichtlichen Antrag der Antragstellerin auf Ausset-

zung der Vollziehung statt. Es hat bereits Zweifel daran, dass ein Due-

Diligence-Bericht überhaupt zu den im Rahmen einer Außenprüfung 

vorlagepflichtigen Unterlagen gehöre. Da in einem solchen Bericht 

Tatsachen regelmäßig nicht nur wiedergegeben, sondern auch juris-

tisch bewertet würden, sei fraglich, ob es sich dabei um eine Urkunde 

handele.

Selbst wenn dies so wäre, bestünden Zweifel, ob der gesamte Bericht 

vorzulegen sei. Jedenfalls erfordere aber das Vorlageersuchen des Fi-

nanzamts eine differenzierte Einzelfallabwägung im Rahmen der Er-

messensausübung. Hierbei seien die berechtigten Informationsinte-

ressen der Finanzverwaltung gegen die schutzwürdigen Belange des 

Unternehmens abzuwägen. Dies gelte im Streitfall vor allem vor dem 

Hintergrund, dass das Bewertungsverfahren für die Kaufpreisfindung 

von der Antragstellerin offengelegt worden und der Bericht in einem an-

deren Zusammenhang zu einem früheren Zeitpunkt erstellt worden sei.

Finanzgericht Münster, Beschluss vom 03.09.2014, 6 V 1932/14 AO

Umsatzsteuer für Geldspielgeräte ist rechtmäßig

Die Erhebung von Umsatzsteuer auf den Betrieb von Geldspielgeräten 

mit Gewinnmöglichkeit ist unionsrechtskonform und verfassungsge-

mäß. Dies hat das Finanzgericht (FG) Hamburg entschieden und die 

Revision nicht zugelassen. Hiergegen ist die Einlegung einer Nichtzu-

lassungsbeschwerde möglich.

Die Klägerin betrieb im Streitjahr 2010 in sieben Spielhallen in Nord-

deutschland „Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit“. Neben der 

Spielvergnügungsteuer wurde die Klägerin auch zur Zahlung von Um-

satzsteuer herangezogen, berechnet auf der Grundlage des monatlich 

erfassten Bestandes der Gerätekassen. Die Klägerin hat sich an das FG 

Hamburg gewandt, weil sie meint, der Betrieb der Spielgeräte sei nach 

der maßgeblichen Richtlinie der Europäischen Union von der Umsatz-

steuer zu befreien. Die Besteuerung verstoße auch gegen zu beachten-

de unionsrechtliche Grundsätze der Umsatzsteuer.

Auf der Grundlage der von ihm eingeholten Vorabentscheidung des 

Europäischen Gerichtshofs (Urteil vom 24.10.2013, C–440/11) hat das 

FG dagegen die Umsatzbesteuerung des Betriebs von Geldspielgeräten 

mit Gewinnmöglichkeit für unionsrechtskonform gehalten. Auch wenn 

die Spieleverordnung den Betreibern die Preisgestaltung vorgebe, sei 

die Steuer abwälzbar. Denn sie resultiere aus den Kasseneinnahmen 

des Betreibers und werde damit letztlich durch den Kunden getragen. 

Die Kasseneinnahmen entsprächen dem umsatzsteuerrechtlichen 

Preis der Leistung und seien damit eine geeignete Bemessungsgrund-

lage. Die Besteuerung werde ferner dem umsatzsteuerlichen Neu-

tralitätsgrundsatz gerecht, obwohl die Umsatzsteuer bei öffentlich 

zugelassenen Spielbanken in voller Höhe auf die bei ihnen erhobene 

Spielbankenabgabe angerechnet werde. Im Verhältnis zu den steuer-

Unternehmer
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befreiten Glücksspielen (insbesondere Bingo- und Rubbellose) sei eine 

Gleichbehandlung nicht geboten, weil sich diese Glücksspiele aus Sicht 

des Verbrauchers wesentlich von dem Automatenspiel unterschieden.

Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 15.07.2014, 3 K 207/13, noch nicht 

rechtskräftig

Kein Abgeltungsteuersatz bei Gesellschafterfremd-
finanzierung

Die Anwendung des gesonderten Steuertarifs für Einkünfte aus Kapi-

talvermögen gemäß § 32d Absatz 1 EStG in Höhe von 25 Prozent (so 

genannter Abgeltungsteuersatz) ist ausgeschlossen bei der Besteue-

rung von Kapitalerträgen, die ein zu mindestens zehn Prozent beteilig-

ter Anteilseigner für die Gewährung eines verzinslichen Darlehens an 

die Gesellschaft erzielt. Dies hebt der Bundesfinanzhof (BFH) hervor.

Der Kläger war Alleingesellschafter und Geschäftsführer einer GmbH. 

Er gewährte dieser ein festverzinsliches Darlehen. Das Finanzamt be-

steuerte die hieraus erzielten Kapitalerträge mit der tariflichen Einkom-

mensteuer. Der niedrigere Abgeltungsteuersatz sei nicht anzuwenden, 

weil der Kläger zu mehr als zehn Prozent an der GmbH beteiligt war. 

Das Finanzgericht (FG) hat die dagegen erhobene Klage abgewiesen.

Der BFH bestätigte die Auffassung des FG. Der Ausschluss des Abgel-

tungsteuersatzes nach § 32d Absatz 2 Satz 1 Nr. 1b EStG bei Gesellschaf-

terfremdfinanzierungen verstoße nicht gegen den Gleichheitsgrund-

satz (Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes). Die Ungleichbehandlung 

des Klägers im Vergleich zu den durch den Abgeltungsteuersatz begüns-

tigten Steuerpflichtigen findet laut BFH ihre Rechtfertigung darin, dass 

bei der Finanzierung einer im Inland ansässigen GmbH keine Gefahr be-

steht, dass Kapital in das niedrig besteuerte Ausland verlagert wird. Da 

durch die Einführung des Abgeltungsteuersatzes gerade solche Verlage-

rungen verhindert werden sollten, würde durch eine Privilegierung der 

(inländischen) Gesellschafterfremdfinanzierung das gesetzgeberische 

Ziel verfehlt. Die Anwendung des allgemeinen (höheren) Steuertarifs 

führe nicht zu einer Ungleichheit, sondern stelle im Hinblick auf die 

Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit eine größere Gleichheit her. 

Die von dem Kläger erhobenen verfassungsrechtlichen Bedenken gegen 

die Höhe der Beteiligungsgrenze von zehn Prozent teilte der BFH nicht.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 29.04.2014, VIII R 23/13

Antrag auf Anwendung des Teileinkünfteverfahrens 
muss mit Abgabe der Steuererklärung gestellt  
werden

Wer private Beteiligungserträge erzielt, muss den Antrag, das Teilein-

künfteverfahren anstelle des Abgeltungssteuersatzes anzuwenden, 

spätestens mit Abgabe der Einkommensteuererklärung stellen. Dies 

hat das Finanzgericht (FG) Münster entschieden. Die Revision zum 

Bundesfinanzhof wurde zugelassen.

Die Klägerin war im Jahr 2009 zu 90 Prozent an einer GmbH betei-

ligt. Die hieraus erzielten Kapitalerträge gab sie in der gemeinsam mit 

ihrem Ehemann abgegebenen Einkommensteuererklärung an, ohne 

hierzu weitere Anträge zu stellen. Das Finanzamt wandte daher den Ab-

geltungssteuersatz von 25 Prozent an. Nach abschließender Freigabe, 

aber noch vor Bekanntgabe des Einkommensteuerbescheids, beantrag-

ten die Kläger, die Kapitalerträge zu 60 Prozent nach dem Regelsteuer-

satz zu besteuern (so genanntes Teileinkünfteverfahren). Diesen Antrag 

lehnte das Finanzamt als verspätet ab. Die Kläger führten demgegen-

über aus, dass sie ihre Steuererklärung mindestens bis zur Bekanntgabe 

des Bescheids um den erforderlichen Antrag ergänzen dürften.

Dem folgte das FG nicht und wies die Klage ab. Die Kläger hätten zwar 

grundsätzlich die Möglichkeit, die Anwendung des Teileinkünftever-

fahrens nach § 32d Absatz 2 Nr. 3 Einkommensteuergesetz (EStG) zu 

beantragen, weil die Klägerin zu mindestens 25 Prozent an der GmbH 

beteiligt war. Die Vorschrift sehe jedoch ausdrücklich vor, dass der 

Antrag spätestens zusammen mit der Einkommensteuererklärung ge-

stellt werde. Sinn dieser strengen Fristregelung sei es, klare und prak-

tikable Voraussetzungen für die Ausübung des Wahlrechts zu schaffen.

Demgegenüber sehe das Gesetz für die Ausübung anderer Wahlrechte 

(zum Beispiel in Bezug auf die Günstigerprüfung nach § 32d Absatz 6 

EStG) gerade keine derartige Ausschlussfrist vor. Im Hinblick auf die 

Ausübung eines Wahlrechts stehe den Klägern auch nicht das Recht zu, 

ihre Steuererklärung zu berichtigen, weil die Erklärung nicht unrichtig 

oder unvollständig gewesen sei. Es komme daher nicht darauf an, ob 

der Bescheid bereits bekannt gegeben worden sei oder nicht.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 21.08.2014, 7 K 4608/11 E, nicht 

rechtskräftig
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Bundestags-Finanzausschuss stimmt Ratinggesetz zu

Der Finanzausschuss des Deutschen Bundestages hat am 05.11.2014 

einer Neuordnung des Ratingwesens zugestimmt. Mit den Stimmen 

der Koalitionsfraktionen CDU/CSU und Bündnis 90/Die Grünen nahm 

der Ausschuss den von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf ei-

nes Gesetzes zur Verringerung der Abhängigkeit von Ratingagenturen 

an. Die Fraktion Die Linke enthielt sich. Zuvor waren auf Antrag der 

Koalitionsfraktionen einige überwiegend redaktionelle Änderungen an 

dem Entwurf vorgenommen worden.

Ziel des Gesetzentwurfs ist es, die Abhängigkeit der Finanzbranche 

von Bewertungen der Ratingagenturen zu verringern. Die unkritische 

und häufig schematische Übernahme von Ratings von Ratingagentu-

ren zur Einstufung der Bonitätsgewichtung von Kreditnehmern und 

Wertpapieren zu aufsichtsrechtlichen Zwecken durch Unternehmen 

der Finanzbranche habe häufig zu einer unzureichenden Einschätzung 

der Ausfallrisiken geführt, so die Begründung der Regierung. Dies habe 

zum Entstehen der Finanzmarktkrise im Herbst 2008 beigetragen.

Der Gesetzentwurf, mit dem auch europäisches Recht umgesetzt wird, 

sieht vor, dass die Unternehmen der Finanzbranche in Zukunft bei der 

Bonitätseinschätzung stärker eigene Einschätzungen von Risiken vor-

nehmen müssen. Mit dem Gesetzentwurf werden in die Bußgeldvor-

schriften des Kapitalanlagegesetzbuches zudem neue Tatbestände für 

Ordnungswidrigkeiten aufgenommen.

Deutscher Bundestag, PM vom 05.11.2014

Vergebliche Anschaffungskosten für Vermögens- 
anlage sind keine Werbungskosten für Kapitaleinkünfte

Wer für eine Vermögensanlage vergeblich Anschaffungskosten getä-

tigt hat, kann diese Aufwendungen nicht als Werbungskosten bei den 

Kapitaleinkünften in Ansatz bringen. Dies stellt das FG Hamburg klar.

Der Kläger beabsichtigte, die Anteile an einer GmbH zu erwerben und 

ihre Geschäftsführung von ihren aus Altersgründen ausscheidenden Ge-

sellschaftern zu übernehmen. Zur Begrenzung seiner persönlichen Haf-

tung sollten Anteilserwerb und Finanzierung über eine weitere, noch zu 

gründende GmbH erfolgen, deren Alleingesellschafter-Geschäftsführer 

der Kläger werden wollte. Letztlich scheiterten seine Bemühungen.

Nachdem das Finanzamt nur einen Teil seiner Ausgaben – Aufwen-

dungen für Finanzierungs- und Steuerberatung sowie Zahlung einer 

Entschädigung für einen rückabzuwickelnden Finanzierungs- bezie-

hungsweise Bürgschaftsvertrag – als Werbungskosten für Einkünfte 

aus nichtselbstständiger Arbeit anerkannt hatte, zog der Kläger vor 

Gericht. Er macht geltend, bei den vergeblich aufgewendeten Grün-

dungskosten handele es sich um Werbungskosten bei den Einkünften 

aus Kapitalvermögen.

Das FG wies die Klage ab. Anschaffungskosten, einschließlich der An-

schaffungsnebenkosten einer Vermögensanlage, gehörten nicht zu 

den abzugsfähigen Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapital-

vermögen. Auch vergeblich aufgewendete Anschaffungskosten blie-

ben Anschaffungskosten. Bei nicht abnutzbaren Wirtschaftsgütern des 

Privatvermögens seien sie grundsätzlich nicht zu berücksichtigen. Da 

Wirtschaftsgüter des Kapitalvermögens mangels Abnutzbarkeit nicht 

abschreibungsfähig seien und vergebliche Anschaffungskosten das 

steuerrechtliche Schicksal erfolgreicher Anschaffungsaufwendungen 

teilten, seien auch die Anschaffungskosten und Nebenkosten bei den 

Einkünften aus Kapitalvermögen nicht berücksichtigungsfähig. Wel-

che Kosten dem Anschaffungsvorgang im Einzelfall zuzuordnen seien, 

bestimme sich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Dabei sei ein 

bloßer kausaler oder zeitlicher Zusammenhang mit der Anschaffung 

nicht ausreichend. Vielmehr komme es auf die Zweckbestimmung der 

Aufwendungen an.

Aufwendungen, die für den Erwerb einer Kapitalanlage gemacht 

werden, rechneten, anders als Aufwendungen bei einer bestehenden 

Kapitalanlage, nicht zu den Werbungs-, sondern zu den Anschaf-

fungskosten. Denn zu diesen gehöre nicht nur der Kaufpreis in enge-

rem Sinn, sondern alles, was der Erwerber aufwenden müsse, um das 

Wirtschaftsgut zu erlangen. Beratungskosten, die im Zusammenhang 

mit einem Erwerb anfielen, seien dann Anschaffungskosten, wenn die 

Kaufentscheidung bereits grundsätzlich getroffen worden sei. Vergeb-

lich aufgewandte Beratungskosten anlässlich der fehlgeschlagenen 

Gründung einer Kapitalgesellschaft gehörten zu den Anschaffungsne-

benkosten einer – erstrebten – Beteiligung und nicht zu den Werbungs-

kosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen.

Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 23.04.2014, 6 K 248/13, rechts-

kräftig

Kapital- 
anleger
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Verlust aus verfallener Call-Option kann steuer- 
mindernd zu berücksichtigen sein

Ein Verlust aus einer verfallenen Call-Option kann im Rahmen der Ein-

kommensteuererklärung steuermindernd geltend gemacht werden. 

Dies hat das Finanzgericht (FG) Düsseldorf entschieden. Der Bundes-

finanzhof hat die Revision auf die Nichtzulassungsbeschwerde des Fi-

nanzamts hin zugelassen.

Die Klägerin erwarb im Jahr 2011 so genannte Call-Optionsscheine 

einer Bank, die noch im selben Jahr als wertlos aus ihrem Depot aus-

gebucht wurden. Den aus diesen Geschäften entstandenen Verlust 

machte sie in ihrer Einkommensteuererklärung als negative Einkünfte 

aus Kapitalvermögen geltend. Das beklagte Finanzamt versagte die 

Anerkennung.

Dem ist das FG Düsseldorf entgegengetreten. Zur Begründung hat es 

ausgeführt, dass zu den steuerbaren Gewinnen aus Termingeschäf-

ten, durch die der Steuerpflichtige einen Differenzausgleich erlange, 

auch Gewinne aus Optionsgeschäften zählten. Dies gelte auch für die 

so genannte Call-Option, bei welcher der Käufer einer Option gegen 

Zahlung eines Entgelts das Recht erhalte, an einem bestimmten Tag 

vom Verkäufer der Option den Verkauf einer bestimmten Menge eines 

Bezugsobjekts zu einem vorher festgelegten Preis (Basis) zu erlangen. 

Dieses Recht werde beendigt, wenn es zu einem Differenzausgleich 

führe. Erfasst würden nur Vorteile, die auf dem Basisgeschäft beruh-

ten. Dies gelte nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs im Fall 

der Durchführung des Basisgeschäfts ebenso wie im Fall eines Baraus-

gleichs bei Derivatgeschäften. Erfasst werde die positive wie negative 

Differenz.

Werde die Option nicht ausgeübt und von der Bank als wertlos aus-

gebucht, bleibe das Termingeschäft zwar ohne Differenzausgleich im 

Basisgeschäft. Da aber auch eine negative Differenz steuerbar wäre, 

müsse es für das Nichtausüben einer wirtschaftlich wertlosen Option 

– ein Weniger – im Hinblick auf das Gleichbehandlungsgebot eben-

so sein, sodass die Optionsprämien als Werbungskosten abgezogen 

werden könnten. Das Gesetz verlange vom Steuerpflichtigen kein 

wirtschaftlich sinnloses Verhalten, sondern besteuere ihn nach dem 

Grundsatz der Leistungsfähigkeit. Diese sei aber im Hinblick auf die 

aufgewandten Optionsprämien ungeachtet der Durchführung eines 

Differenzausgleichs gemindert.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 26.02.2014, 7 K 2180/13 E

Gewinn aus der Veräußerung von Xetra-Gold- 
Wertpapieren ist nicht steuerbar

Ein Überschuss, den ein Steuerpflichtiger aus der Veräußerung so ge-

nannter Xetra-Gold-Wertpapiere erzielt, ist nicht nach § 20 Absatz 2 

Nr. 7 in Verbindung mit Absatz 1 Nr. 7 Einkommensteuergesetz (EStG) 

steuerpflichtig. Dies stellt das Finanzgericht (FG) Baden-Württemberg 

klar. Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt. Diese läuft beim Bun-

desfinanzhof unter dem Aktenzeichen VIII R 35/14.

Der Kläger hatte im September 2008 Xetra-Gold Wertpapiere erwor-

ben. Dabei handelt es sich um börsenfähige Inhaberschuldverschrei-

bungen, die jeweils einen Anspruch auf Lieferung von einem Gramm 

Gold verbriefen. Durch Veräußerung dieser Wertpapiere im März 2010 

erzielte der Kläger einen Veräußerungsgewinn, den das beklagte Fi-

nanzamt als Einkünfte aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer 

unterwarf. Mit seiner Klage begehrt der Kläger eine Änderung des Ein-

kommensteuerbescheids für 2010 mit der Begründung, der Veräuße-

rungsgewinn sei nicht steuerbar.

Das FG hat der Klage stattgegeben. Die Wertpapiere erfüllten nicht die 

Voraussetzungen des § 20 Absatz 2 Nr. 7 in Verbindung mit Absatz 1 

Nr. 7 EStG, weil sie keine Kapitalforderung verbrieften. Der Kläger habe 

ausschließlich einen Anspruch auf Lieferung von Gold und nicht auf 

die Rückzahlung von Kapital. Der Anspruch auf die Lieferung von Gold 

werde nicht dadurch zu einem Anspruch auf Geld, weil der Kläger die 

Möglichkeit habe, die Wertpapiere am Sekundärmarkt zu veräußern. 

Für den Begriff der Kapitalforderung im Sinne des § 20 Absatz 1 Nr. 7 

EStG sei es unerheblich, ob die Kapitalforderung durch ein handelbares 

Wertpapier verkörpert oder eine Schuldverschreibung verbrieft werde. 

Die Verwertung am Sekundärmarkt und damit die Handelbarkeit führe 

nicht zu einer Veränderung des Anspruchs gegenüber dem Emittenten.

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 23.06.2014, 9 K 

4022/12
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Keine Kinderwagenrampe bei Gefährdung des  
Zugangs für Miteigentümer

Ein Wohnungseigentümer kann von den Miteigentümern des Hauses 

nicht verlangen, dass sie die Errichtung einer Kinderwagenrampe im 

Eingangsbereich dulden oder genehmigen, wenn dies den Zugang ge-

fährden oder zumindest erschweren würde. Dies hat das Amtsgericht 

(AG) München entschieden und die Klage eines Familienvaters auf 

Duldung der Errichtung einer Kinderwagenrampe abgewiesen.

Der Kläger ist Eigentümer einer Wohnung in München und Vater ei-

nes dreijährigen Kindes. Seine Frau erwartet ein weiteres Kind. Der 

Eingangsbereich des Hauses, in dem sich seine Eigentumswohnung 

befindet, ist so gestaltet, dass man über sieben Treppenstufen mit ei-

ner Breite von mindestens 2,46 Metern vom Bürgersteig hinunter zur 

Hauseingangstür gelangt. Es gibt keinen weiteren Zugang zum Haus, 

der ohne Treppenstufen erreichbar ist. Der Kläger beantragte bei der 

Eigentümerversammlung, dass der Eingangsbereich barrierefrei um-

gebaut wird, damit Kinderwägen leichter hinuntergeschoben werden 

können. Sein Antrag wurde abgelehnt. Daraufhin klagte der Kläger ge-

gen die übrigen Eigentümer der Anlage. Er meint, die Miteigentümer 

seien verpflichtet, den Umbau zu dulden, um eine erhebliche Gefähr-

dung des Kindes, insbesondere beim Hinabtragen des Kinderwagens 

über die Stufen, durch Stolpern zu vermeiden. Die Umbaukosten woll-

te der Kläger allein tragen und sich zudem verpflichten, den ursprüng-

lichen Zustand wieder herzustellen, wenn die Familie auszieht. Würde 

die Rampe gebaut, verbliebe für das normale Begehen der Stufen eine 

Breite von 1,68 Meter.

Die Klage hatte keinen Erfolg. Nach Ansicht des AG München müssen 

die Miteigentümer den Bau einer Rampe für den Kinderwagen weder 

genehmigen noch dulden. Vorliegend sei das Interesse des Klägers, 

eine Gefährdung seines im Kinderwagen liegenden Kindes beim Hin-

abtragen durch Stolpern zu vermeiden, abzuwägen gegen die Nach-

teile, die den Miteigentümern entstehen durch den Einbau der Rampe. 

Dabei sei zu berücksichtigen, dass der Kläger selbst nicht gehbehindert 

sei und es also nicht darum gehe, ihm selbst einen leichten und gefähr-

dungsfreien Zugang zu seiner Wohnung zu ermöglichen.

Die Rampe führe zu einer deutlichen Reduzierung der Breite der Trep-

pen, was sich insbesondere bei Umzügen und Transporten auswirken 

würde. Bei Dunkelheit, Feuchtigkeit, Schneefall oder Eisglätte bestün-

de zudem die Gefahr, dass Personen, die beim Begehen der Treppe aus 

Versehen auf die Rampe gelangen, ausrutschen oder stürzen und sich 

dabei erheblich verletzen. Dies berühre die Interessen der Miteigentü-

mer an einem leichten und gefährdungsfreien Zugang zu ihren Woh-

nungen. Die Errichtung der Rampe würde mithin zu Nachteilen führen, 

die über das bei einem geordneten Zusammenleben unvermeidbare 

Maß hinausgehen. Die Interessen der Miteigentümer an der Beibehal-

tung des bisherigen Zustands überwögen also das Interesse des Klä-

gers an der Errichtung der Rampe, so das AG abschließend.

Amtsgericht München, Urteil vom 09.08.2014, 481 C 21932/12 WEG, 

rechtskräftig

Dachlawinen: Anbringen von Schneefanggittern  
genügt Verkehrssicherungspflicht

Ein Hauseigentümer genügt seiner Verkehrssicherungspflicht im Hin-

blick auf Dachlawinen in der Regel dadurch, dass er Schneefanggitter 

anbringt. Dies hat das Amtsgericht (AG) München entschieden.

Im Januar 2013 stellte der Kläger seinen Pkw ordnungsgemäß am 

Fahrbahnrand einer Straße in München ab. Von dem Haus, vor dem der 

Kläger geparkt hatte, ging kurz darauf eine Schneelawine vom Dach 

ab, obwohl auf dem Dach ein Schneefanggitter angebracht war. Die 

Schneelawine traf direkt den Pkw des Klägers. Die Kofferraumabde-

ckung und die Heckscheibe wurden stark beschädigt. Nach dem Unfall 

ließ der Kläger von einem Sachverständigen ein Unfallgutachten er-

stellen. Dieser stellte fest, dass hinsichtlich des Kfz ein wirtschaftlicher 

Totalschaden entstanden war.

Der Kläger verlangt von der Hauseigentümerin einen Betrag in Höhe der 

Differenz zwischen dem Wiederbeschaffungswert und dem Restwert 

des Pkw sowie die Kosten für das Sachverständigengutachten in Höhe 

von 415 Euro. Er meint, dass die Hauseigentümerin trotz des Schnee-

fanggitters auf dem Dach ihre Verkehrssicherungspflicht verletzt habe. 

Das Dach des Gebäudes habe ein extrem starkes Gefälle mit über 60 

Grad. Deswegen könne das Schneefanggitter nur eingeschränkt seine 

Funktion erfüllen. Die Eigentümerin habe damit ihre Verkehrssiche-

rungspflicht verletzt und müsse seinen Schaden ersetzen.

Immobilien-
besitzer
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Die Klage gegen die Hauseigentümerin hatte keinen Erfolg. Die Haus-

eigentümerin sei mit dem Anbringen der Schneefanggitter ihrer Ver-

kehrssicherungspflicht ausreichend nachgekommen, so das AG Mün-

chen. Grundsätzlich habe im Fall von Dachlawinen jeder selbst für die 

Sicherheit seines Eigentums Sorge zu tragen. Folglich müsse auch der 

Pkw-Halter seinen Pkw an einem vor Dachlawinen sicheren Ort abstel-

len. Erst bei konkreten Gefahren sei der Hauseigentümer verpflichtet, 

durch geeignete Maßnahmen Dritte vor Schäden zu schützen. Je nach 

Einzelfall könne es auf die allgemeine Schneelage vor Ort, die Neigung 

des Daches, die örtlichen Gepflogenheiten und die konkrete Witte-

rungslage ankommen.

Im vorliegenden Fall hat das AG keine konkreten Umstände, die zu-

sätzliche Maßnahmen erforderlich machen könnten, festgestellt. Ins-

besondere habe die Hauseigentümerin keine Warnschilder aufstellen 

müssen. Das Aufstellen von Warnschildern sei nicht durch gesetzliche 

Vorschriften geregelt. Weder die Bayerische Bauordnung enthalte eine 

Regelung zum Schutz vor Dachlawinen noch gebe es eine entspre-

chende Verordnung der Stadt München. Eine Pflicht zur Aufstellung 

von Warnschildern erübrige sich auch dadurch, dass der Geschädigte 

als Ortsansässiger ohnehin mit der Gefahr von Dachlawinen – unab-

hängig von der Schräge des Daches – vertraut sei und es somit keiner 

zusätzlichen Warnung bedürfe.

Amtsgericht München, Urteil vom 11.03.2013, 274 C 32118/13, rechts-

kräftig

Mietpreisbremse: Länder machen Nachbesserungs-
bedarf geltend

Die Länder sehen bei den Plänen der Bundesregierung zur Mietpreis-

bremse noch Verbesserungspotenzial. In ihrer Stellungnahme vom 

07.11.2014 bedauern sie, dass der Entwurf keine neuen Regeln zur 

Mieterhöhung nach Modernisierungsmaßnahmen enthält. Sie fordern 

die Bundesregierung auf, hierzu zeitnah Vorschläge vorzulegen.

Zudem kritisieren sie die geplanten Regelungen zur Rückzahlung über-

zahlter Mieten für Wohnungen mit Mietpreisbegrenzung. Die Pläne 

erschwerten den Mietern die Wahrnehmung ihrer Rechte und schaff-

ten Anreize für Vermieter, bei Vertragsabschluss die Mieten nicht ord-

nungsgemäß zu berechnen. Die Vermieter sollten deshalb zur Rück-

zahlung überhöhter Mieten bereits von Beginn des Mietverhältnisses 

an verpflichtet sein.

Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Kriterien für Gebiete mit ange-

spannten Wohnungsmärkten hält der Bundesrat nicht für erforderlich. 

Im Gesetz sei lediglich festzulegen, dass solche Gebiete dann vorlie-

gen, wenn die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwoh-

nungen zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist. Das 

Weitere sei den Landesregierungen zu überlassen.

Die Bundesregierung kann nun zu den Änderungswünschen des Bun-

desrates Stellung nehmen. Anschließend entscheidet der Bundestag. 

Mit ihrem Gesetzentwurf möchte sie den Mietanstieg auf angespann-

ten Wohnungsmärkten dämpfen. Bei Wiedervermietung von Bestands-

wohnungen soll künftig die zulässige Miete höchstens zehn Prozent 

über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Die Landesregierungen 

werden ermächtigt, bis zum 31.12.2020 – für höchstens fünf Jahre – 

Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten auszuweisen, in denen 

diese Mietpreisbegrenzung gilt. Wohnungen, die nach dem 01.10.2014 

erstmals vermietet werden, fallen nicht unter die Beschränkung. Glei-

ches gilt für die erste Vermietung einer Wohnung nach umfassender 

Modernisierung.

Der Entwurf führt außerdem das Bestellerprinzip bei der Maklercour-

tage ein. Künftig soll hier das marktwirtschaftliche Prinzip „wer be-

stellt, der bezahlt“ gelten. Die Bundesregierung erhofft sich durch die 

Maßnahmen eine Entlastung der Mieter um jährlich insgesamt mehr 

als 850 Millionen Euro. Über 570 Millionen Euro sollen allein auf der 

eingesparten Maklercourtage beruhen.

Die Länder hatten bereits im Sommer 2013 einen verbesserten Schutz 

vor überhöhten Mieten und die Bezahlung der Maklerprovision nach 

dem Bestellerprinzip gefordert. Am 07.06.2013 brachten sie entspre-

chende Gesetzentwürfe in den Bundestag ein (BR-Drs. 177/13(B) und 

459/13(B)), die dieser in der abgelaufenen 17. Legislaturperiode aller-

dings nicht mehr verabschiedete.

Bundesrat, PM vom 07.11.2014
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Verbilligte Beteiligung an einer GmbH kann Arbeits-
lohn sein

Wer im Hinblick auf eine spätere Beschäftigung als Geschäftsführer 

einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung verbilligt GmbH-Anteile 

erwirbt, der hat damit Arbeitsverdienst (in Höhe der Differenz zum tat-

sächlichen Preis) erzielt. 

Die Folge: Es werden Lohnsteuer und Solidaritätszuschlag und gegebe-

nenfalls Kirchensteuern fällig.

FG Düsseldorf, 11 K 3681/12 E vom 08.08.2013

Gesellschafter-Geschäftsführer: Überlassung eines 
der GmbH zugeordneten Pkw unterliegt Umsatzsteuer

Die Überlassung eines dem Unternehmen zugeordneten Pkw an einen 

Gesellschafter-Geschäftsführer unterliegt der Umsatzsteuer (Regel-

steuersatz 19 Prozent). Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschie-

den und klargestellt, dass wegen der Höhe der Bemessungsgrundlage 

danach zu unterscheiden sei, ob ein unmittelbarer Zusammenhang 

zwischen der Nutzungsüberlassung und der Arbeitsleistung besteht 

(tauschähnlicher Umsatz) oder ob die Nutzungsüberlassung ohne eine 

Gegenleistung hierfür erfolgt (unentgeltliche Wertabgabe).

Rechtlicher Hintergrund: Der tauschähnliche Umsatz ist nach §§ 3 

Absatz 12 Satz 2, 1 Absatz 1 Nr. 1 Satz 1 des Umsatzsteuergesetzes 

(UStG), die unentgeltliche Wertabgabe nach § 3 Absatz 9a Nr. 1 UStG 

der Umsatzsteuer zu unterwerfen. Bei einem tauschähnlichen Umsatz 

gilt der Wert jedes Umsatzes als Entgelt für den anderen Umsatz (§ 

10 Absatz 2 Satz 2 UStG). Für die unentgeltliche Wertabgabe sind als 

Bemessungsgrundlage die Kosten beziehungsweise Ausgaben anzuset-

zen, soweit sie zum vollen oder teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt 

haben (§ 10 Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 UStG).

Aus Vereinfachungsgründen kann die anzusetzende Bemessungs-

grundlage nach Wahl des Unternehmers aufgrund entsprechender 

Verwaltungsvorschriften sowohl bei einem tauschähnlichen Umsatz 

als auch bei einer unentgeltlichen Wertabgabe nach lohnsteuerrecht-

lichen beziehungsweise ertragsteuerrechtlichen Werten geschätzt 

werden. Solche Vereinfachungsregelungen ergeben sich aus dem Sch-

reiben des Bundesfinanzministeriums (BMF) vom 05.06.2014, das in 

allen offenen Fällen anwendbar ist. Die Vereinfachungsregelung ist 

eine einheitliche Schätzung, die von einem Unternehmer nur insge-

samt oder gar nicht in Anspruch genommen werden kann.

Die Klägerin, eine GmbH, hatte ihrem Gesellschafter-Geschäftsführer, 

der ihr Stammkapital zu 90 Prozent hielt, im Arbeitsvertrag einen An-

spruch auf ein Firmenfahrzeug eingeräumt, das er sowohl für dienst-

liche als auch für private Fahrten nutzen durfte. Im Anschluss an eine 

Außenprüfung erhöhte das Finanzamt die Umsätze nach § 1 Absatz 

1 Nr. 1 Satz 1 UStG in Höhe des Zuschlags nach § 8 Absatz 2 Satz 3 

des Einkommensteuergesetzes für Fahrten zwischen der Wohnung des 

Gesellschafter-Geschäftsführers und der Arbeitsstätte. Das Finanzge-

richt (FG) wies die Klage ab.

Zu Unrecht, wie der BFH nun befand. Denn das FG sei ohne weitere 

Feststellungen davon ausgegangen, dass die Nutzungsüberlassung als 

Entgelt im Sinne des § 1 Absatz 1 Nr. 1 Satz 1 UStG der Umsatzsteuer 

zu unterwerfen sei. Das FG habe nun festzustellen, ob und gegebenen-

falls inwieweit die Pkw-Überlassung an den Gesellschafter-Geschäfts-

führer als Gegenleistung für seine Arbeitsleistung als Geschäftsführer 

erfolgt sei und ob und gegebenenfalls inwieweit der Gesellschafter-

Geschäftsführer den Pkw in seiner Eigenschaft als Gesellschafter ge-

nutzt habe.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 05.06.2014, XI R 2/12

Betriebsrentenanpassung: Wahrung der Rügefrist 
durch Berechtigten setzt tatsächlichen Zugang der 
Rüge beim Arbeitgeber voraus

Hält der Versorgungsberechtigte einer Betriebsrente die Entscheidung 

seines Arbeitgebers nach § 16 Absatz 1 Betriebsrentengesetz (BetrAVG) 

zur Anpassung der Betriebsrente für unrichtig, muss er dies vor dem 

nächsten Anpassungsstichtag dem Arbeitgeber gegenüber wenigstens 

außergerichtlich geltend machen. Eine Klage, die zwar innerhalb dieser 

Frist bei Gericht eingeht, dem Arbeitgeber aber erst danach zugestellt 

wird, wahrt die Frist nicht, wie das Bundesarbeitsgericht (BAG) klar-

stellt. § 16 BetrAVG fordere einen tatsächlichen Zugang der Rüge beim 

Arbeitgeber innerhalb der Rügefrist.

Der Kläger bezieht seit 1993 eine Betriebsrente. Die Beklagte passte 

die Betriebsrente des Klägers zum Anpassungsstichtag 01.07.2008 

Angestellte
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unter Berufung auf die reallohnbezogene Obergrenze auf monatlich 

1.452,83 Euro an. Mit der per Telefax am 27.06.2011 sowie im Original 

am 28.06.2011 beim Arbeitsgericht eingegangenen und der Beklagten 

am 06.07.2011 zugestellten Klage hat der Kläger die Anpassungsent-

scheidung der Beklagten angegriffen und die Zahlung einer höheren 

Betriebsrente verlangt. Die Vorinstanzen haben der Klage stattgegeben.

Die Revision der Beklagten hatte vor dem BAG Erfolg. Der Kläger kön-

ne nicht verlangen, dass die Beklagte an ihn ab dem 01.07.2008 eine 

höhere Betriebsrente zahlt. Denn er habe die von der Beklagten zu 

diesem Anpassungsstichtag getroffene Anpassungsentscheidung nicht 

fristgerecht bis zum 30.06.2011 gerügt. Zwar sei die auf Zahlung einer 

höheren Betriebsrente gerichtete Klage vor Ablauf der Rügefrist beim 

Arbeitsgericht eingegangen. Sie sei der Beklagten jedoch erst danach 

und damit verspätet zugestellt worden.

Aus § 167 Zivilprozessordnung folge nichts anderes. Die Auslegung von 

§ 16 BetrAVG ergebe, dass die Rüge einer unzutreffenden Anpassungs-

entscheidung dem Arbeitgeber bis zum Ablauf des Tages zugegangen 

sein muss, der dem folgenden Anpassungsstichtag vorangeht. Der Ar-

beitgeber müsse, um seine wirtschaftliche Lage zuverlässig beurteilen 

zu können, bereits am jeweils aktuellen Anpassungsstichtag wissen, 

ob und in wie vielen Fällen eine vorangegangene Anpassungsentschei-

dung gerügt wurde.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 21.10.2014, 3 AZR 690/12

Arbeitsrecht: Rückzahlungsklausel darf den Mitarbei-
ter nicht benachteiligen

Ein Arbeitgeber, der einem Mitarbeiter ein Darlehen gewährt, kann die 

Bedingungen dafür festlegen. Das betrifft etwa das Recht zur Kündi-

gung des Darlehens, wenn das Arbeitsverhältnis endet, bevor das Dar-

lehen zurückgezahlt worden ist. Die Kündigung des Kredits darf jedoch 

dann nicht ausgesprochen werden, wenn die Beendigung des Arbeits-

verhältnisses allein vom Arbeitgeber ausgegangen ist, ohne dass dies 

auf das Verhalten des Mitarbeiters zurückzuführen war. 

BAG, 8 AZR 829/12

Arbeitsunfall und Posttraumatische Belastungs- 
störung: Bei Auftreten erst Jahre später keine Unfallrente

Eine „Unfallrente“ erhalten Versicherte, deren Erwerbsfähigkeit infolge 

eines Arbeitsunfalles dauerhaft gemindert ist. Beruft sich ein Arbeit-

nehmer Jahre nach einem Arbeitsunfall auf eine daraus resultierende 

Posttraumatische Belastungsstörung, so spricht es gegen das kausale 

Vorliegen einer solchen, wenn der Betroffene in der Zwischenzeit seine 

Tätigkeit (hier: als Pilot) fortgeführt und es damit unterlassen hat, in 

Verbindung mit dem Trauma stehende Reizen zu vermeiden. Dies hat 

das Bayerische Landessozialgericht (LSG) entschieden.

Ein Rettungshubschrauber-Pilot war 1994 wegen eines Maschinende-

fektes zu einer Notlandung gezwungen. Alle Hubschrauber-Insassen 

blieben körperlich unverletzt. Der Pilot wurde fluguntauglich aus psy-

chischen Gründen – allerdings erst im Jahr 2005. Ein Jahr danach be-

gehrte er rückwirkend eine Verletztenrente wegen des Arbeitsunfalles 

1994. Die Berufsgenossenschaft erkannte einen Arbeitsunfall an, lehn-

te aber die Verletztenrente ab. Die Erwerbsfähigkeit sei nicht „infolge“ 

des Arbeitsunfalles über die 26. Woche hinaus relevant gemindert. 

Dagegen mach der Pilot geltend, die Posttraumatische Belastungsstö-

rung gehe kausal auf den Arbeitsunfall und auf besondere Belastungen 

ab 1998 zurück.

Das Bayerische LSG hat bestätigt, dass dem Kläger keine Verletzten-

rente zusteht. Es liege keine verzögerte Posttraumatische Belastungs-

störung vor. Eine wesentliche Vermeidung von Reizen, die mit dem 

Trauma verbunden sind, sei nicht ersichtlich. Denn der Kläger sei bis 

2005 dienstlich und immerhin noch bis 2000 privat geflogen. Das wi-

derspreche der Vermeidung von in Verbindung mit dem Trauma ste-

henden Reizen, wie sie für eine Posttraumatische Belastungsstörung 

typisch wäre. Eine Mehrfachtraumatisierung durch den Arbeitsunfall 

1994 und durch die langjährigen Belastungen ab 1998 liege nicht vor. 

Hierzu stellten die Richter fest, dass eine „berufliche Gesamtbelas-

tung“ außerhalb von Berufskrankheiten nicht zu berücksichtigen sei.

Das LSG verneinte zudem den Ursachenzusammenhang zwischen dem 

Unfallereignis 1994 und den psychischen Beschwerden, die sich ab 

1998, namentlich ab 2000/2001 entwickelt und die 2005 Fluguntaug-

lichkeit nach sich gezogen hatten. 

Bayerisches Landessozialgericht, Urteil vom 04.08.2014, L 2 U 4/11
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Geburtenregister: Eintragung eines dritten  
Geschlechts abgelehnt

Das Amtsgericht (AG) Hannover hat im Fall „Wanja“ im schriftlichen 

Verfahren einen Antrag auf Änderung der Geschlechtsangabe im Ge-

burtenregister von „weiblich“ in „inter“ oder „divers“ abgelehnt.

Das Gericht stützt seine Entscheidung auf das Personenstandsgesetz 

(PStG). Nach dessen §§ 21 Absatz 1 Nr. 3, 22 Absatz 3 sei das Ge-

schlecht mit „weiblich“, „männlich“ oder ohne eine solche Angabe 

einzutragen. Die Angabe des Geschlechts mit „inter“ oder „divers“ sei 

gesetzlich nicht vorgesehen. Dass diese gesetzliche Regelung gegen 

die Verfassung verstoße, sei nicht zu erkennen, so das AG weiter. Des-

wegen habe es eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht nicht für 

notwendig erachtet.

Gegen die Entscheidung des AG ist die Beschwerde zulässig. Der Be-

troffene, der sich „Wanja“ nennt und von der Gruppe „Kampagne für 

eine dritte Option“ unterstützt wird, hat bereits angekündigt, Be-

schwerde einzulegen und notfalls bis vor das Bundesverfassungsge-

richt zu ziehen. Denn das Personenstandsgesetz schreibe keine Eintra-

gung als „weiblich“ oder „männlich“ vor, erläutert die „Kampagne für 

eine dritte Option“. § 21 PStG lege lediglich fest, dass „das Geschlecht“ 

der Person einzutragen sei. Eine verfassungskonforme Auslegung der 

Vorschrift müsse zu dem Schluss führen, dass auch weitere Eintragun-

gen als die bisher üblichen zulässig seien.

Amtsgericht Hannover, PM vom 21.10.2014 und „Kampagne für eine 

dritte Option“, PM vom 21.10.2014

Ausländische Sorgerechtsentscheidung durch  
deutsches Familiengericht abänderbar

Ein deutsches Familiengericht ist berechtigt, eine ausländische Sorge-

rechtsentscheidung abzuändern, wenn das Kindeswohl dies gebietet. 

Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Hamm entschieden.

Die 38-jährige Kindesmutter und ihr 13-jähriger Sohn stammen aus 

Rumänien. Seit der Trennung vom rumänischen Kindesvater im Jahr 

2005 leben Mutter und Sohn in Deutschland. Im September 2006 

sprach der rumänische Gerichtshof Oradea der Mutter mit Zustim-

mung des Vaters das Recht zur „Großerziehung und Belehrung“ des 

Kindes zu und beließ es im Übrigen bei der gemeinsamen elterlichen 

Sorge. Nach Schwierigkeiten der Mutter mit der Erziehung ihres Soh-

nes nahm das Jugendamt das Kind zunächst zeitweise in Obhut. Nach-

dem eine Betreuung im Haushalt der Mutter nicht möglich war, wurde 

der Junge im Dezember 2012 in die Wohngruppe eines Kinderheims 

aufgenommen, in welcher er seitdem lebt. Mit dem angefochten 

Beschluss entzog das Familiengericht dem Vater vollständig und der 

Mutter teilweise – unter anderem hinsichtlich der Aufenthaltsbestim-

mung und der Gesundheitsfürsorge – die elterliche Sorge. Gegen die-

sen Beschluss hat sich die Mutter mit ihrer Beschwerde gewandt und 

die Übertragung der alleinigen elterlichen Sorge auf sich beantragt, um 

das Kind in ihren Haushalt zurückzuholen.

Die Beschwerde der Kindesmutter ist erfolglos geblieben. Das OLG 

Hamm hat zunächst die internationale Zuständigkeit der deutschen 

Familiengerichte festgestellt. Diese werde durch den gewöhnlichen 

Aufenthalt des Kindes in Deutschland begründet. Die deutschen Fami-

liengerichte seien zudem befugt, das Urteil des rumänischen Gerichts-

hofes Oradea abzuändern. Eine derartige, in Deutschland grundsätz-

lich anerkennungsfähige Entscheidung eines ausländischen Gerichts 

könne abgeändert werden, wenn dies aus triftigen, das Wohl des Kin-

des nachhaltig berührenden Gründen angezeigt sei.

Hiervon sei im vorliegenden Fall auszugehen. Nach der durchgeführten 

Beweisaufnahme, insbesondere dem vom OLG eingeholten familien-

psychiatrischen Gutachten, sei von einer Gefährdung des Kindeswohls 

auszugehen, wenn es derzeit zu einer Rückführung des Kindes in den 

Haushalt der Mutter kommen würde. Für das Kindeswohl sei es des-

wegen erforderlich, der Mutter die elterliche Sorge teilweise zu ent-

ziehen.

Oberlandesgericht Hamm, Beschluss vom 15.09.2014, 3 UF 109/13, 

rechtskräftig

Kindergeld bei dualem Studium kann über Abschluss 
einer studienintegrierten praktischen Ausbildung 
hinaus beansprucht werden

Eltern können für ein Kind, das während eines dualen Studiums ei-

nen Abschluss in einer studienintegrierten praktischen Ausbildung 

erlangt, einen Kindergeldanspruch auch noch bis zum nachfolgenden 

Familie und 
Kinder
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Bachelorabschluss im gewählten Studiengang geltend machen. Der 

Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, da es sich insoweit um eine 

einheitliche Erstausbildung handele, sei es für den Kindergeldanspruch 

unschädlich, dass das Kind nach Abschluss seiner Lehre neben dem 

Studium mehr als 20 Stunden pro Woche gearbeitet hat.

Der Sohn der Klägerin nahm nach dem Abitur ein duales Hochschul-

studium zum Bachelor im Studiengang Steuerrecht auf. Parallel dazu 

absolvierte er eine studienintegrierte praktische Ausbildung zum Steu-

erfachangestellten, die er im Juni 2011 mit der Prüfung zum Steuer-

fachangestellten erfolgreich beendete. Sein Bachelorstudium schloss 

er knapp zwei Jahre später ab. Nach Beendigung der Ausbildung zum 

Steuerfachangestellten hatte der Sohn während des noch laufenden 

Studiums mehr als 20 Stunden pro Woche in einer Steuerberatungs-

kanzlei gearbeitet. Die Familienkasse hob die zugunsten der Klägerin 

erfolgte Kindergeldfestsetzung ab dem Erreichen des Abschlusses 

zum Steuerfachangestellten auf. Die Erstausbildung des Sohnes sei 

mit dem erreichten Abschluss beendet. Eine grundsätzlich mögliche 

Weitergewährung bis zum Abschluss des Bachelorstudiums scheitere 

daran, dass der Sohn mehr als 20 Stunden pro Woche gearbeitet habe.

Der BFH tritt der Ansicht der Familienkasse entgegen. Er hatte sich 

hierbei mit der ab 2012 geltenden Neufassung des § 32 Absatz 4 Satz 

2 Einkommensteuergesetz (EStG) auseinanderzusetzen. Danach ist 

eine Kindergeldgewährung für ein in Ausbildung befindliches Kind zwar 

weiterhin möglich, solange das Kind nicht das 25. Lebensjahr vollen-

det hat. Es kommt grundsätzlich nicht darauf an, ob es sich dabei um 

eine Erst-, Zweit- oder Drittausbildung handelt. Allerdings entfällt der 

Kindergeldanspruch, wenn das Kind nach seiner Erstausbildung neben 

einer weiteren Ausbildung regelmäßig mehr als 20 Stunden pro Woche 

arbeitet.

Der BFH entschied jedoch, dass im Streitfall auch das nach Abschluss 

des studienintegrierten Ausbildungsgangs zum Steuerfachangestellten 

fortgesetzte Bachelorstudium noch als Teil einer einheitlichen Erstaus-

bildung zu werten ist. Er stellte insoweit darauf ab, dass die einzelnen 

Ausbildungsabschnitte in einem engen sachlichen und zeitlichen Zu-

sammenhang durchgeführt wurden und sich daher als integrative Teile 

einer einheitlichen Erstausbildung darstellten. Da die Erstausbildung 

mit der Erlangung des Abschlusses zum Steuerfachangestellten noch 

nicht beendet gewesen sei, komme es nicht darauf an, dass der Sohn 

der Klägerin bis zur Erlangung des Bachelorabschlusses mehr als 20 

Stunden pro Woche gearbeitet habe. Allerdings betont der BFH auch, 

dass dies nicht gilt, wenn sich das Kind in einem solchen Fall nicht 

ernsthaft und nachhaltig auf die Erlangung des Studienabschlusses 

vorbereitet. Eltern von nur „pro forma“ eingeschriebenen Scheinstu-

denten sollten von dieser Rechtsprechung nicht profitieren.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 03.07.2014, III R 52/13

Beschränkte Abziehbarkeit von Kinderbetreuungs-
kosten: Einsprüche und Änderungsanträge für Ver-
anlagungszeiträumen 2006 bis 2011 erfolglos

Die obersten Finanzbehörden der Länder haben Einsprüche und Än-

derungsanträge zur Frage der Verfassungsmäßigkeit der beschränkten 

Abziehbarkeit von Kinderbetreuungskosten in den Veranlagungszeit-

räumen 2006 bis 2011 durch Allgemeinverfügung zurückgewiesen. 

Dies teilt das Bundesfinanzministerium mit.

Zum Hintergrund führt das Ministerium aus, der Bundesfinanzhof 

(BFH) habe mit Urteilen vom 09.02.2012 (III R 67/09), vom 05.07.2012 

(III R 80/09) und vom 14.11.2013 (III R 18/13) entschieden, dass die für 

die Veranlagungszeitäume 2006 bis 2011 geltenden Regelungen zur 

beschränkten Abziehbarkeit von Kinderbetreuungskosten verfassungs-

gemäß sind. Zudem habe das Bundesverfassungsgericht mit Beschluss 

vom 07.05.2014 (2 BvR 2354/12) die gegen das Urteil des BFH vom 

05.07.2012 gerichtete Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung 

angenommen. Die in dieser Angelegenheit eingelegten Einsprüche und 

gestellten Änderungsanträge könnten somit keinen Erfolg haben.

Einsprüche und Änderungsanträge, welche die Frage der Verfassungs-

mäßigkeit der für die Veranlagungszeiträume vor 2006 geltenden Re-

gelungen zu den Kinderbetreuungskosten betrafen, seien bereits durch 

Allgemeinverfügung der obersten Finanzbehörden der Länder vom 

02.03.2011 zurückgewiesen worden, teilt das Bundesfinanzministeri-

um abschließend mit.

Bundesfinanzministerium, PM vom 03.11.2014


